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Vorspann des Gesprächs (S. 215):  

Die 1989 verabschiedete Konvention markiert für den Umgang mit Heranwachsenden kultur- 

und rechtsgeschichtlich einen Paradigmenwechsel. Ihr zufolge sind Kinder als eigenständige 

Handlungssubjekte und als Rechtssubjekte anzuerkennen. Faktisch ist die Lage von Kindern 

weltweit jedoch noch immer bedrückend. Die Vereinten Nationen haben kein Mittel der 

Sanktion, wenn ein Staat gegen die Konvention verstößt. Ein Sonderproblem ist das Verhält-

nis des Vatikans zur Kinderrechtskonvention. Doch auch in der Bundesrepublik Deutschland 

besteht bei der Umsetzung der Kinderrechtskonvention Nachholbedarf. Bislang sind die 

Kinderrechte nicht ausdrücklich ins Grundgesetz aufgenommen worden. 


